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 Veröffentlicht am 12.07.1995

Norm

MRG §42 Abs6

Rechtssatz

§ 42 Abs 6 MRG verlangt nicht, daß das Bewilligungsgericht investigativ (im Sinn der Untersuchungsmaxime) bei jedem

Antrag auf Pfändung von Bestandzinsforderungen zu überprüfen hat, ob das Bestandverhältnis dem MRG unterliege;

sie enthebt allerdings den Verpflichteten eines auf die Einstellung der Exekution gerichteten Antrags.
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